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Gemeinde Muldestausee
Beschlussantrag Nr.:  29/2017

X öffentlicher Teil nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter: Frau Böhland Beteiligtes
Fachamt:

Federführende Stelle: Haupt- und Sozialamt

Beratungsfolge
Gremium Datum dafür dagegen
Ortschaftsrat Burgkemnitz
Ortschaftsrat Friedersdorf
Ortschaftsrat Gossa
Ortschaftsrat Gröbern
Ortschaftsrat Krina
Ortschaftsrat Muldenstein
Ortschaftsrat Mühlbeck
Ortschaftsrat Plodda
Ortschaftsrat Pouch
Ortschaftsrat Rösa
Ortschaftsrat Schlaitz
Ortschaftsrat Schmerz
Ortschaftsrat Schwemsal
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Bau- und Vergabeausschuss
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 07.03.2017 x
Gemeinderat Beschlussfassung 22.03.2017

Kurztitel: 
Bestimmung eines Vertreters und eines Vertreters für den Verhinderungsfall der Gemeinde
Muldestausee in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung Gräfenhainichen     

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee bestimmt aufgrund des Austrittes von
Herrn Sven Manke aus der Fraktion "Pro Muldestausee" gemäß § 11 Absatz 4 des
Gesetzes für kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) vom 26.02.1998 (GVBL. LSA
S. 81) i.V.m. § 47 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in den zurzeit gültigen Fassungen,
Herrn Oliver John, mit sofortiger Wirkung als neuen Vertreter in die Verbandsversammlung
des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Gräfenhainichen.

Stellvertreter für den Verhinderungsfall von Herrn Oliver John ist Herr Jürgen Kaupa.     
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 Erläuterung: 

Durch den Austritt von Herrn Sven Mank aus der Fraktion "Pro Muldestausee"  macht sich
die Neubesetzung des Vertreters für die Verbandsversammlung  des ZV für
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Gräfenhainichen erforderlich.
Die Fraktion "Pro Muldestausee" teilte mit Schreiben vom 16.01.2017 die Neubesetzung
der Fraktion mit und stellte den Antrag auf Bestimmung eines neuen Vertreters (Herrn
Oliver John) in die Verbandsversammlung des ZV.

Die Gemeinde Muldestausee entsendet in die Verbandsversammlung entsprechend der
Verbandssatzung insgesamt 6 Vertreter und Vertreter für den Verhinderungsfall.
Die Vertreter und Stellvertreter für den Verhinderungsfall werden gemäß §11 Abs. 4 GKG
i.V.m. § 47 Abs. 1 KVG LSA aus dem Kreise der Gemeinderatsmitglieder nach dem
Verfahren der Ausschussbildung bestimmt.

     

Finanzielle Auswirkungen: keine
a) einmalig:

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen:   

Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler


